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§ 1 Name und Sitz  
(1) Der Verein führt den Namen: Förderverein der Jugendspielgemeinschaft Rurkicker 

(offiziell abgekürzt: Förderverein JSG Rurkicker oder FV JSG Rurkicker)  
(2) Er soll in das Vereinsregister (des Amtsgerichts Düren) eingetragen werden und trägt 

dann den Zusatz "e.V." - Eintragung erl. VR Düren Nr. 2958 am 13.07.2023 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Linnich.  
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck des Vereins  
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Unterstützt wird der Jugendfußball 

der G-Junioren/-innen (Bambini) bis A-Junioren/-innen der Mitgliedsvereine / 
Stammvereine, dies sind im Einzelnen: 

• FC Viktoria 1907 Gevenich e.V. 

• SSV Körrenzig 1919 e.V. 

• SC 1910 Ederen e.V. 

• FC 06 Rurdorf e.V. 

• Fortuna 2020 Linnich e.V. 
welche im organisatorischen Rahmen als JSG Rurkicker zusammengeschlossen sind und 
dem FV Mittelrhein entsprechen als solche gemeldet ist. 

(2) Zur Verwirklichung des Satzungszweckes werden Mittel durch Spenden, Beiträge, 
Umlagen, Zuschüsse, die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und sonstige 
Zuwendungen beschafft. Diese Mittel werden zur Förderung der steuerbegünstigten 
Zwecke im Sinne des Absatzes 1 weitergeleitet. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  
 

§ 3 Gemeinnützigkeit  
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
“Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. In seiner Eigenschaft als Förderverein 
im Sinne des § 58 AO verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich 
zur Förderung der in § 2 der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung (bzw. zur 
Förderung der steuerbegünstigten Zwecke des in § 2 der Satzung genannten Vereins e.V.). 

 

§ 4 Mitgliedschaft  
(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche und jene juristische Person werden, 

die bereit ist, Ziele und Satzungszwecke nachhaltig zu fördern. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen 
schriftlich mitgeteilt werden. 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind Mitglieder von Amts wegen.  
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins 

zu fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu 
unterstützen.  

(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Tod 
des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit.  
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(5) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
möglich.  

(6) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung dann möglich, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt der grobe Verstoß gegen die Satzung, 
insbesondere den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen.  

(7) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur 
Stellungnahme gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei Wochen 
nach Mitteilung über den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen.  

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am 
Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstattung.  

 

§ 5 Beiträge  
(1) Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt und in einer 

Beitragsordnung beschlossen.  
(2) Spenden können unabhängig der Mitgliedschaft in unbegrenzter Höhe 

abgegeben/überwiesen werden. 
 

§ 6 Rechte der Mitglieder  
(1) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung Anträge 

zu unterbreiten.  
(2) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der 

Mitgliederversammlung eingereicht werden.  
(3) Die Mitglieder wählen den Vorstand. Eine Übertragung des Stimmrechts ist 

ausgeschlossen.  
 

§ 7 Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind:  

• der Vorstand,  

• die Mitgliederversammlung.  
 

(1) Die Organe beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit in 
dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen sind nicht mitzuzählen. Es 
wird offen abgestimmt, wenn nicht ein Zehntel der anwesenden Stimmberechtigten 
schriftliche Abstimmung beantragt. 

(2) Über die Beschlüsse ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des 
jeweiligen Organs und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 8 Vorstand  
Der Vorstand setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen:  

• dem/der Vorsitzenden * 
• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden * 
• dem/der Schatzmeister/in * 
• dem/der Geschäftsführer/in * 
• dem/der Beisitzer/in - FC Viktoria 1907 Gevenich e.V. 
• dem/der Beisitzer/in - SSV Körrenzig 1919 e.V. 
• dem/der Beisitzer/in - SC 1910 Ederen e.V. 
• dem/der Beisitzer/in - FC 06 Rurdorf e.V. 
• dem/der Beisitzer/in - Fortuna 2020 Linnich e.V. 
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Die Beisitzerposten sind von Mitgliedern der jeweiligen Fußballvereine zu besetzen, vorrangig 
Jugendleiter. Sollte sich hier kein Mitglied finden, bleibt der Posten bis zur etwaigen 
Wiederbesetzung vakant. 
 
Tritt ein Verein aus der Jugenspielgemenschaft aus, ruht ab dem Zeitpunkt des Austrittes die 
Position des jeweiligen Beisitzers automatisch, bis durch eine Mitgliederversammlung und 
Beschluss über eine Satzungsänderung, diese und damit der Vorstand angepasst wird. Die Kosten 
für die Abwicklung trägt der jeweilige Verein in voller Höhe. 
 
Neuaufnahmen von Vereinen in die Jugendspielgemeinschaft, erlauben einen entsprechenden 
Beisitzer in den Förderverein zu entsenden. Abgestimmt und bestätigt wird dies durch die 
Mitgliederversammlung und durch entsprechende Satzungsanpassung. Die daraus entstehenden 
Kosten trägt der jeweilige Verein in voller Höhe. Bis dahin kann das entsprechend entsendete 
Mitglied dem Vorstand des FV ohne Stimmrecht beisitzen. 

 

(1) Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein. 
(2) Der Vorstand im Sinne § 26 BGB ist der der geschäftsführende Vorstand, gekennzeichnet 

mit *, der Verein ein wird gerichtlich und außergerichtlich durch mindestens zwei der 
genannten Personen vertreten. 

(3) Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 
(*), sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt.  

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle 
Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung des 
Vereins nach der Vereinssatzung,  

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 
Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,  
 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange im Amt, 
bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.  

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann 
sich der Vorstand selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied 
hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.  

(7) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt. Die 
Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung mit einer Frist von mindestens 7 Tagen 
und unter Mitteilung der Tagesordnung. 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter 
der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzenden anwesend ist. 

(9) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist 
zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens 
drei Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt dem 
Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die 
Versandbestätigung vorliegt. Für den Nichtzugang ist der E-Mail-Empfänger 
beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über E-Mail 
innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer 
Vorstandssitzung einladen. 
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(10) Die Haftung der Mitglieder des Vorstandes ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

(11) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen sowie 
deren Wirkungskreis bestimmen.  

(12) Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und 
ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, 
wenn eine Verletzung von Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt.  

(13) Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine 
ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem 
Betroffenen kein Rechtsmittel zu.  

(14) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen 
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. 
dem Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse 
handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die Änderungen dürfen 
ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der Beschluss 
muss einstimmig herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten 
Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.  

(15) Das Amt / Die Ämter des Vereinsvorstandes wird / werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt.  
 

§ 9 Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem 

Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:  
• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes;  
• Entlastung des Vorstandes;  
• Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;  
• Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, 

werden sie vor den Wahlen durchgeführt);  
• Erlass von Ordnungen;  
• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder;  
• Auflösung des Vereins.  

 
Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden Jahres 
stattfinden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung und 
Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche 
Mitgliederversammlung - ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus 
wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe 
der Gründe vom Vorstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich 
einzuberufen. Die Kommunikation im Verein kann in Textform (auch mittels 
elektronischer Medien) erfolgen. Mitteilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wenn 
sie an die dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Anschrift gerichtet ist.  

 
Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine 
Bringschuld des Mitglieds. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die 
Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben 
werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder Anträge zur Auflösung des Vereins. 
Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur Entscheidung in der 
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Mitgliederversammlung zugelassen werden durch Entscheidung der 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten.  

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung 
den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. 
Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter 
alleine den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine 
Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen 
wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlausschuss, bestehend aus 
drei Personen.  

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht 
eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Bei Wahlen kann die 
Mitgliederversammlung geheime Wahl beschließen. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Beschlüsse werden mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des Vereinszwecks und 
die Auflösung des Vereins eine Änderung von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.  

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig. 

(5) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterschreiben.  

 
Es muss enthalten:  

• Ort und Zeit der Versammlung;  
• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;  
• Zahl der erschienenen Mitglieder;  
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit;  
• die Tagesordnung;  
• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, ob 

zugestimmt oder nicht zugestimmt wurde;  
• die Art der Abstimmung;  
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;  
• Beschlüsse in vollem Wortlaut.  

 

§ 10 Kassenprüfer  
Die Kassenprüfer (mindesten zwei) werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von einem Jahr gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das 
Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung 
der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht 
auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. Sie können nur einmal wiedergewählt werden.  
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§ 11 Protokollierung  
Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des Vorstandes sind zu 

protokollieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der 

Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs- / Sitzungsleiter und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren. 

§ 13 Auflösung des Vereins  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser 

Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, 
fällt das Vermögen an die in § 2 der Satzung aufgeführte steuerbegünstigte Körperschaft, 
durch die Aufteilung in jeweils gleichen Teilen and die in der offenen JSG Rurkicker 
angeschlossenen Vereine, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 14 Teilunwirksamkeit 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem von den 
Mitgliedern angestrebten Zweck möglichst nahekommt. Diese Grundsätze gelten 
entsprechend, soweit diese Satzung eine unbeabsichtigte Regelungslücke enthalten sollte. 
 

§ 15 Inkrafttreten  
 
Die Satzung wurde bei der Gründungsversammlung am 28.06.2023 in Linnich beschlossen und tritt 

mit Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft. 


